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Der öffentliche Verkehr (ÖV) erhöht per 10. Dezember 2023 die Preise – die 
SGV schliesst sich dem Branchenentscheid an  
Medienmitteilung vom 04. April 2023 

Der öffentliche Verkehr (ÖV) hat entschieden, zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 

die Fahrpreise um durchschnittlich 4.3% (Einzelbillettpreise um 4.2%) zu erhöhen. Die 

Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG unterstützt die geplante Tarif-

massnahme. Sie wird den Branchenentscheid ebenfalls umsetzen und die Schifffahrts-

preise im gleichen Umfang per 10. Dezember 2023 erhöhen.  

Gemäss heutiger Mitteilung von Alliance SwissPass werden die Einzelbillettpreise im öffentlichen 

Verkehr (ÖV) per Mitte Dezember 2023 um durchschnittlich 4.2 Prozent erhöht. Darin enthalten 

ist auch die Mehrwertsteuererhöhung von +0.4% per 1. Januar 2024.    

Die SGV wird trotz des guten Geschäftsergebnisses des vergangenen Jahres die Preise per De-

zember 2023 im selben Umfang erhöhen. Nötig machen diese Tariferhöhung die anhaltend hohe 

Teuerung sowie Investitionen u.a. in die Infrastruktur sowie in die Schiffsflotte. Zusätzlich kämpft 

die SGV gegen sinkende Durchschnittserträge pro Fahrgast, welche aufgefangen werden müs-

sen. 

Mit der Preiserhöhung bezahlt ein Fahrgast mit einem Halbtax-Abonnement ab dem 10. Dezem-

ber 2023 in der 2. Klasse mit dem Schiff von Luzern nach Weggis für eine einfache Fahrt neu 

CHF 11.50 (statt CHF 11.00), retour CHF 21.50 (statt CHF 20.50) oder nach Flüelen retour CHF 

43.00 (statt CHF 41.50). 

Vierwaldstättersee-Pass und Familientageskarte nicht von der Preiserhöhung betroffen 

Nicht von der Preiserhöhung betroffen sind der Vierwaldstättersee-Pass und die Familientages-

karte. Bereits ab CHF 299 kann man mit dem Vierwaldstättersee-Pass ein Jahr lang Schiff fah-

ren. Und für CHF 99 können zwei Erwachsene Personen und maximal 4 Kinder mit der Familien-

tageskarte den ganzen Tag schifffahren. Ebenso werden die Preise der Kindertageskarte  

(1. Klasse CHF 16.00/ 2. Klasse CHF 12.00) nicht angehoben.    


